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Aletenbach – eine rare Winterimpression  



 
 

Terminkalender                                                                                          
 

 
 

03.03. Turnverein Tecknau Maskenball 03.03. Turnhalle 
12.03. Gemeinde Ersatzwahl Schulrat 
15.03. Frauenverein Kaffee- und Spielnachmittag Gemeindesaal 
29.03. Frauenverein Infoabend Notfälle b. Kindern Gemeindesaal 
23.04. Damenriege Sonntags-Brunch Turnhalle 
07.04. Ref. Kirche Gottesdienst/Karfreitag Gemeindesaal, 09.00 Uhr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anregungen und Wünsche 
Haben Sie Anregungen, Wünsche, Ideen, Beiträge oder für die Titelseite interessante Fotos?  
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

Die

Gemeinden,

täglich für

alle da!

Schalteröffnungszeiten der Verwa ltung  
Montag 09.00 – 11.30 Uhr 
Mittwoch  16.00 – 18.15 Uhr 
oder nach Vereinbarung  Tel. 061 985 88 22 
 
Sozialberatung 
Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr und  
 14.00 – 16.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung Tel. 061 985 88 20 
e-mail  carla.schuler@tecknau.ch 
 
Werkhof 
Tel. 061 985 88 26, armin.roth@tecknau.ch 
 
Redaktionsschluss nächste Gemeindenachrichten: 
15. April 2023 



 
 

Aus dem Gemeinderat                                                                                                         
 

 
Termine Gemeindeversammlungen 2023 
Der Gemeinderat hat die Termine für die Ge-
meindeversammlungen dieses Jahres festge-
legt.  
 
Rechnungsversammlung: Dienstag, 06.06. 
Budgetversammlung: Dienstag, 28.11.  
 
Bitte reservieren Sie sich die beiden Termine. 
 
Skonto und Verzugszins 
Der Gemeinderat hat die Höhe des Skontos 
und Verzugszinses beschlossen.  
Auf bis zum 30. Juni bei uns eintreffende 
Steuerzahlungen kann ein Skonto von 1 % 
abgezogen werden.  
Für nach dem 31. Oktober eingehende Steuer-
zahlungen wird ein Verzugszins von 5,5 % 
geschuldet. 
 
 
 

 
Ersatzwahl Schulrat  
Die Ersatzwahl für ein Mitglied des Schulrats für 
die Amtsperiode bis 31. Juli 2024 wurde auf  
12. März 2023 festgesetzt.  
 
Bisher hat sich folgende Person zur Verfügung 
gestellt:  

 

• Lukas Schneider 
 

Es sind alle stimmberechtigten Einwohner/-innen 
wählbar. Eine allfällige Nachwahl findet am  
18. Juni 2023 statt.  
 
Info-Point - Energiemangellage 
Bei zyklischen Stromabschaltungen bei einer mög-
lichen Energiemangellage, wird bei der Verwal-
tung, Dorfstrasse 22, ein «Info-Point» betrieben. 
Dieser wird vom Regionalen Führungsstab unter-
stützt. 

 
 
 

 

Aus der Ver waltung                                                                                                         
 

 
Öffnungszeiten der Verwaltung 
Die Gemeindeverwaltung ist wie folgt besetzt, 
Fasnacht: 
Montag,   27.02.  09.00 – 11.30 Uhr 
Mittwoch, 01.03.  geschlossen 
 

Ostern: 
Montag,   10.04. geschlossen 
Mittwoch, 12.04. 16.00 – 18.15 Uhr 
 
In dringenden Fällen bitten wir Sie, sich per E-Mail 
(gemeinde@tecknau.ch) oder via Notfallnummer 
(061 985 88 26) mit uns in Verbindung zu setzen. 
 
Steuererklärung einreichen  
Die Steuererklärungen sollten bis 31. März an die 
Steuerverwaltung Liestal  eingereicht werden. 
Bis Ende Mai wird die Fristerstreckung stillschwei-
gend und ohne Einreichen eines Fristerstre-
ckungsgesuchs gewährt. 
Für eine Fristerstreckung, die mehr als 2 Monate 
über die auf der Steuererklärung aufgedruckten 
Einreichungsfrist hinausgeht, kann unter 
www.bl.ch die Verlängerung der Einreichungsfrist 
beantragt werden. 
 
Provisorische Gemeindesteuer 2023 
Anfang 2023 werden die provisorischen Steuer-
rechnungen 2023 verschickt. Die Berechnung wird 
in der Regel auf der Basis der letzten definitiven 
Steuerveranlagung erstellt. Gegen diese provisori-

sche Rechnung ist keine Einsprache möglich. Der 
Skontoabzug für alle ordentlichen Gemeindesteu-
erbeiträge 2023 (jedoch nur bis maximal zum defi-
nitiv geschuldeten Betrag) ist 1 %, sofern Sie diese 
bis spätestens am 30. Juni 2023 bezahlen. Es 
werden keine Kulanzfristen gewährt. Massgebend 
ist das Datum des Zahlungseingangs auf dem 
Konto der Einwohnergemeinde. 
Beachten Sie bitte, dass die Fälligkeit der ordentli-
chen Gemeindesteuern 2023 am 31. Oktober 2023 
eintritt, obwohl die definitive Steuerrechnung erst 
im Jahr 2024 erstellt werden kann. 
Bitte verwenden Sie für Ihre Zahlungen aus-
schliesslich den der Vorausrechnung beigelegten 
QR-Einzahlungsschein. Sie verhindern somit Fehl-
buchungen. Für Ratenzahlung können Sie QR-
Einzahlungsscheine bei der Gemeindeverwaltung 
beziehen. 
Bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte die Finanz-
verwaltung unter der Telefonnummer 061 985 88 
22 oder per E-Mail an gemeinde@tecknau.ch. 
 
E-Tax BL löst EasyTax ab 
Das Login zur Web-Deklarationslösung E-Tax BL 
für natürliche Personen finden Sie unter: etax.bl 
(oder www.etax.bl.ch) 
Auf der Informationsseite der kantonalen Steuer-
verwaltung finden Sie Erklär-Videos, FAQs, etc.: 
www.steuernbl.ch/etax. 
 



 
 
 
Hundegebühr 2023  
Die Gemeindeverwaltung hat kürzlich die Rech-
nungen für die Hundegebühren für das Jahr 2023 
verschickt. Sollten Sie einen Hund besitzen, je-
doch keine Rechnung erhalten haben, bitten wir 
Sie, sich mit der Gemeindeverwaltung in Verbin-
dung zu setzen.  
Ganz herzlich danken wir an dieser Stelle den 
Hundebesitzern die den Kot ihrer Vierbeiner ord-
nungsgemäss entsorgen. 
 
Pilzbericht Saison 2022  
Unsere Pilzkontrolleurinnen haben Ihren Bericht 
über die vergangene Saison eingereicht. (Bericht 
weiter hinten in dieser GN)  
Wie wichtig eine seriöse Pilzkontrolle ist, sieht man 
an den aufgefundenen 18.9 kg giftigen Pilzen.  
 
Vogelgrippe in der Schweiz 
Nachdem die Vogelgrippe in der Schweiz verein-
zelt aufgetreten ist, verlängert das Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV 
die schweizweiten Massnahmen zur Eindämmung 
der Vogelgrippe bis mindestens am 15. März 2023.  
Tot aufgefundene Wildvögel sollten vorsichtshalber 
nicht berührt werden.  
Melden Sie die den Fund einer Polizeistelle oder 
dem Jagdaufseher, Armin Roth, Tel. 079 316 29 
49.Weitere Informationen finden Sie unter: 
Website BLV Vogelgrippe 
Website BLV Registrierung Geflügelhaltung 
 

 
 
 

Neophyten-Bekämpfung entlang Eibach  
Der Kanton verfügt seit 2015 über eine Strategie 
zur Bekämpfung invasiver Neobiota (Neophyten 
und Neozoen). Diese sieht die flächenmässige 
Bekämpfung von Neobiota vor.  
In den vergangenen Wochen wurden als eine der 
Massnahmen Arbeiten entlang des Eibachs durch-
geführt. 
 
Winterdienst  
Beim aktuell milden Winter, war die Schneeräu-
mung bis anhin kaum ein Thema. Doch der Winter 
ist noch nicht vorüber und es kann noch immer zu 
Schneefällen kommen. 
Der Gemeinderat und die Schneeräumer bitten 
Sie, Ihre Fahrzeuge auf den privaten Grundstü-
cken so zu parkieren, dass der Winterdienst auf 
den Gemeindestrassen und öffentlichen Plätzen 
ohne Behinderung möglich ist. 
Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für Schä-
den an Fahrzeugen, welche auf Gemeindestras-
sen abgestellt sind. 
 
Kehrichtabfuhr – rechtzeitiges Bereitstellen 
Bitte beachten Sie, dass der Abfall jeweils am 
Mittwoch bis 09.00 Uhr am Strassenrand bereit-
stehen muss.  
 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Fasnacht. 
 

 
 

 

 
Herzlichen Dank! 
 
Das Entsorgungs-Team der Firma Mohler-Umweltservice dankt den Einwohnerinnen und Einwohnern 
von Tecknau für die tollen Gaben und allen freundlichen Gesten zu Weihnachten und Neujahr 
Danke für das korrekte und pünktliche Bereitstellen des Abfalls. 
 

 



 

Mitteilungen 
 

Haben Sie Ihren Briefkasten angeschrieben? 
Die Postverordnung schreibt vor, dass der Briefkasten mit vollständiger und lesbarer Anschrift anzuschreiben 
sei. Der Vorname muss nicht zwingend ausgeschrieben werden. Für den Briefträger kann der ausgeschrie-
bene Vorname jedoch eine Hilfe sein, vor allem, wenn Personen mit gleichem oder ähnlichen Namen im 
Quartier wohnen. 
Führen Sie in der Anschrift alle an der Adresse woh nhaften Personen auf, dann klappt es zukünftig 
mit der korrekten Postzustellung! 
 
 
Mit der «Gemeinde-News App» immer gut informiert 
Nebst der Aufschaltung von Informationen auf unserer Homepage, ermöglicht diese App wichtige Informatio-
nen sehr schnell mittels sogenannter «Push-Nachrichten» an die Einwohnerinnen und Einwohner auf ihre 
mobilen Endgeräte zu versenden. Kurzfristige Informationen über Veranstaltungen, Wasserleitungsbrüche 
oder andere Mitteilungen können auf diese Weise sehr rasch verbreitet werden.  
Die App «Gemeinde News» wurde für iOS- sowie Androi d-Geräte entwickelt und steht ab sofort 
sowohl im App-Store als auch unter Google Play zum Herunterladen kostenlos zur Verfügung.  
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf der Gemeindeverwaltung. 

 
 

 

Gottesdienste 
 
Reformierte Kirche 
Sonntag, 07. April, 09.00 Uhr 

 
 
 

Baugesuche-/Baubewilligungen 
 
Baugesuche 
- Swisscom (Schweiz) AG, Um- und Ausbau der bestehenden Mobilfunkanlage mit neuer Antenne, 

Hauenstein Basistunnel Portal Nord, Parz. 40 
 

Baubewilligungen 
- Hänggi L. und Ditl W., Einfamilienhaus, Hofackerweg, Parz. 193, geändertes Projekt 

 
 



Inserate  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Pilzsaison 2022: Flaute mit Mega-Finale! 

Heute schauen selbst Mykologen auf die Niederschlagskarten, um Pilze finden zu können. 
Das Aufkommen von Pilzarten ist nicht nur eng verbunden mit ihrer Ernährung, sondern wird 
stark vom Niederschlag beeinflusst. Im Frühjahr haben viele Pilzarten gefehlt und der 
trockene Sommer bescherte uns praktisch keine Funde. Der Regen kam dann endlich und 
ab Mitte September wurde die Pilzkontrollstelle Jundt-Huus regelrecht überrannt.  

Pilzler hatten im goldenen Herbst kaum Schwierigkeiten, schmackhafte Exemplare in 
unseren Wäldern und Matten zu entdecken. Das diesjährige Pilzfieber bescherte uns mit 133 
Kontrollen einen neuen Rekord. Die zur Saison 2022 vorliegenden Zahlen sind: 72.1 Kg 
essbare, 13.8 Kg ungeniessbare oder verdorben, sowie 18.9 Kg giftige. Die erste Kontrolle 
war am 4. Juni, die letzte am 26. Dezember. Es wurden 88 mehr Kontrollen als 2021 
durchgeführt. Dies verursachte im September und Oktober auf der Kontrollstelle längere 
Wartezeiten. Dank gebührt an dieser Stelle den zahlreichen Pilzlern, welche sich alle 
geduldig in die Warteschlange einstellten. 

Viele der Pilzarten erfreuten sich nach der langen Trockenheit über den Herbstregen und 
das Pilzvorkommen explodierte förmlich. Eine solche Extremphase ist selten. Grundsätzlich 
leiden die Pilze wie der Wald als Ganzes unter Trockenheit. Eine Sache, die in diesem Jahr 
allerdings positiv auffiel, ist die geringe Vermadung der Pilze. Man könnte spekulieren, dass 
die Pilzmücken womöglich ebenfalls unter der Trockenheit litten. 

Auf den teils reichlichen Regen reagierten die Pilze mit vielen Fruchtkörpern. Die bekannten 
und beliebten Speisepilze konnten abhängig vom Ort während ca. vier Wochen in guter 
Qualität und in beachtlichen Mengen gefunden werden - Reizker, Totentrompete, 
Semmelstoppel, Steinpilze, Hexenröhrlinge, Parasol und Champignons. Nach diesem 
grossen Schub von Mitte September bis Mitte Oktober erfolgte eine Pause und man fand 
vermehrt nur noch Einzelexemplare an den Stellen, wo 10 Tage zuvor noch viele im Wald 
standen. Das 'Massenaufkommen' ist halt kein Dauerzustand.  Im Dezember gab es noch ein 
paar Spätherbstpilze, die eben kühlere Nächte bevorzugen. Der Wintereinbruch ermöglichte 
einen regelrechten Weihnachtssegen für eine glückliche Pilzlerin, welche am 24.12. 
Austernseitlinge und am 26.12. Samtfussrüblinge zur Kontrolle brachte. 

Der Name Massenpilz hat heuer der Reizker mehr als verdient. Dieser orange milchende 
Pilz leuchtete beinahe aus jedem Waldstück. Er zeigte sich in voller Artenvielfalt: Spangrüner 
Kiefernreizker, Edelreizker, Fichtenreizker, Lachsreizker, Weinroter Kiefernreizker. - Reizker 
gelten als Vitalpilze. In allen orangerotmilchenden Reizker-Arten wurden Wirkstoffe entdeckt, 
die antiviral, antioxidativ, krebshemmend und antibiotisch wirken. Ausserdem haben sie 
einen hohen Vitamin- und Mineraliengehalt. 

Einfach mal ausprobieren: Reizker sind sehr gute Bratpilze! 
Braten mit Salz und Pfeffer etwas Reibkäse darüber streuen 
und schmelzen lassen! Keine Angst vor blutrotem Urin. Der 
enthaltene Farbstoff der Reizker bleibt im Urin bis in den 
nächsten Tag hinein, ist aber völlig ungefährlich und erinnert 
uns an den Effekt beim Genuss von Randen.  

Pilzkontrolleure Catherine und Severin 

Pilzfoto: Reizker von Andreas Döbeli, Gelterkinden 



Der Vorstand

Pia Rotzler  Fabienne Wohlgemuth   Monika Fischer  Anita Scheidegger  Nicole Kaufmann

Spiel- und Kaffeenachmittag

Mittwoch, 15. März 2023
14:00 bis 17:00 Uhr, im Gemeindesaal Tecknau

Haben Sie Lust auf eine gesellige Spielrunde oder anregende Gespräche bei 

Kaffee und Kuchen? Es sind alle (auch Nichtvereinsmitglieder und nicht 

Ortsansässige) herzlich eingeladen, mit uns einen schönen Nachmittag zu 

verbringen. Wir bieten wie gewohnt den Kinderhort an (CHF 5.– pro Familie).

Wir freuen uns auf Euch!

Kaffee-Team und Vorstand Frauenverein Tecknau

Infoabend Notfälle bei Kindern

Janine Mühlematter, Rettungssantäterin im Kantonsspital Aarau wird uns die 

wichtigsten Massnahmen bei Kindernotfällen wie zum Beispiel Krampfanfall, 

Allergische Reaktionen,Verbrennungen, Vergiftung, Gehirnerschütterung und

weitere Fragen zum Thema Notfall erklären. Perfekt für alle Eltern, Grosseltern, 

Babysitter und alle, die regelmässig Kinder um sich haben.

Datum: Mittwoch 29. März 2023                          

Zeit: 19:30 bis ca. 21:30 Uhr 

Ort: Gemeindesaal Tecknau

Kosten: Erwachsene CHF 25.–
Jugendliche (12-20 Jährige) CHF 10.–

Nichtmitglieder (Frauen und Männer), sowie nicht Ortsansässige sind ebenfalls 

herzlich eingeladen. Anmeldung (Anmeldefrist 20.03.2023) und weitere Auskünfte 

bei Fabienne Wohlgemuth Tel. 079 203 74 61 / fabeli@gmx.ch

Wir freuen uns auf Euch!

Ihr Vorstand Frauenverein Tecknau

  



Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Ausbildungsdarlehen) 
 
 
Der Kanton Basel-Landschaft gewährt nach dem Grundsatz der Subsidiarität (d. h. die Kosten 
können weder durch Angehörige noch auf andere Weise aufgebracht werden) Ausbildungsbeiträge 
an folgende Ausbildungsrichtungen nach abgeschlossener obligatorischer Schulzeit und unter der 
Voraussetzung der Anerkennung der Ausbildungsstätte: 
 

• Berufslehren; 
• Fachhochschulen; 
• Fachschulen; 
• Höhere Fachschulen; 
• Maturitätsschulen; 
• Schulen für Allgemeinbildung; 
• Universitäten; 
• Vollzeitberufsschulen. 

 
Folgende Kategorien von Personen können sich um Ausbildungsbeiträge bewerben, sofern sie im 
Kanton Basel-Landschaft stipendienrechtlichen Wohnsitz haben: 
 

• Personen mit Schweizer Bürgerrecht einschliesslich Auslandschweizer und Ausland-
schweizerinnen mit Baselbieter Bürgerrecht; 

• Personen ohne Schweizer Bürgerrecht mit einer kantonalen Niederlassung (Ausweis C) 
oder einer Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) mit seit fünf Jahren legalem Status in der 
Schweiz. 

 
Besondere Bestimmungen gelten für anerkannte Flüchtlinge und EU-Bürgerinnen und -Bürger (für 
Details verweisen wir Sie auf unsere Webseite oder unsere Telefonnummer 061 552 79 99). 
 

Bewerbung / Formulare 
 
Gesuche um Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen sind auf einem besonderen Formular, das bei 
der Abteilung Ausbildungsbeiträge, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal (Telefon: 061 552 79 99), 
bezogen werden kann, vollständig ausgefüllt innerhalb der vorgeschriebenen Frist (s. «Eingabe-
fristen») der Steuerbehörde bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern des Bewerbers oder der 
Bewerberin einzureichen. Von dieser wird sie nach Kontrolle der Angaben auf der ersten Seite und 
Eintrag der elterlichen Steuerfaktoren auf der letzten Seite direkt an die erwähnte Adresse 
weitergeleitet. 
Im Jahr 2023 wird voraussichtlich neu die Möglichkeit der elektronischen Gesuchseinreichung 
geschaffen. Näheres wird zu gegebener Zeit mitgeteilt werden. 
 

Beilagen 
 
Wer sich zum ersten Mal um Ausbildungsbeiträge bewirbt, hat dem Anmeldeformular das Zeugnis 
der zuletzt besuchten Schule oder das zuletzt erworbene Abschlusszertifikat oder -diplom bei-
zulegen. Besteht ein Lehr- oder Ausbildungsvertrag, so ist davon ebenfalls eine Kopie mit 
einzureichen. Zwingend ist auf dem Anmeldeformular die Sozialversicherungsnummer anzugeben. 
Sind die Eltern der sich bewerbenden Person gerichtlich getrennt oder geschieden, so muss ein 
Auszug aus dem entsprechenden Urteil mit Angaben über eine allfällige Kindszusprechung sowie 
über die gerichtlich bestätigten Kindsalimente beigelegt werden. 
Personen ohne Schweizer Bürgerrecht müssen eine Kopie der Niederlassungsbewilligung bezie-
hungsweise der Aufenthaltsbewilligung beifügen, anerkannte Flüchtlinge eine Kopie des sie 
betreffenden Asylentscheids mit Angaben über die Kantonszuweisung. 
Bezieht sich das Erstgesuch auf eine Zweitausbildung, also eine Ausbildung in einer anderen als 
der angestammten Berufsrichtung, so ist dies zudem der Kommission für Ausbildungsbeiträge 
gegenüber schriftlich und belegt zu begründen. 
  



Papierdruck aus dem Amtsblatt Nr. 1 vom 5. Januar 2023 

 
Eingabefristen 
 
Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge werden für die Einreichung der 
Gesuche folgende Termine festgelegt, wobei der Zeitpunkt der Einreichung bei der Wohn-
sitzgemeinde der Eltern massgeblich ist: 
 

1. Auf den 28.02.2023 haben Gesuche für das Lehrjahr 2022/23 einzureichen: 
 

Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 2022 angetreten haben, oder bisherige Bewerber 
und Bewerberinnen, die in einem Vorjahr ihre Lehre begonnen haben. 

 

2. Auf den 30.04.2023 haben Gesuche einzureichen: 
 

Schüler, Schülerinnen und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Januar, Februar, 
März oder April 2023 beginnen, oder bisherige Bewerber und Bewerberinnen, die in einem 
Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

 

3. Auf den 31.08.2023 haben Gesuche einzureichen: 
 

Schüler, Schülerinnen und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Mai, Juni, Juli 
oder August 2023 beginnen, oder bisherige Bewerber und Bewerberinnen, die in einem 
Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

 

4. Auf den 31.10.2023 haben Gesuche einzureichen: 
 

Schüler, Schülerinnen und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten September, 
Oktober, November oder Dezember 2023 beginnen, oder bisherige Bewerber und 
Bewerberinnen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

 

5. Auf den 29.02.2024 haben Gesuche für das Lehrjahr 2023/24 einzureichen: 
 

Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 2023 antreten werden. 
 

 
Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Endtermine für die Abgabe des Formulars bei der 
Wohnsitzgemeinde der Eltern beziehungsweise des massgeblichen Elternteils; wir empfehlen 
dringend eine frühzeitige Einreichung, da auf verspätete Anmeldungen nicht eingetreten werden 
kann. 
 

Bisherige Bezüger und Bezügerinnen von Ausbildungsbeiträgen 
 
Da die Prüfung der Stipendienberechnung pro Ausbildungsjahr vorgenommen wird, müssen auch 
Personen, die im Vorjahr einen Ausbildungsbeitrag zugesprochen erhalten haben, ein Erneuerungs-
gesuch stellen; es besteht kein Automatismus. 
 

Auskünfte und weitere Informationen 
 
Für Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Ausbildungsbeiträge (Telefon: 061 552 79 
99), Rosenstrasse 25, 4410 Liestal. Weitere aktuelle Hinweise zu Ausbildungsbeiträgen des 
Kantons Basel-Landschaft finden Sie im Internet unter: http://stipendien.bl.ch, die Mailadresse 
lautet: stipendien@bl.ch. 
 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen 
Ausbildungsbeiträge 



Leiter/-innen für Muki und Kitu 

gesucht 

Ab Sommer 2023 suchen wir dringend eine/-n oder mehrere 

leidenschaftliche Leiter/-innen für das Muki und Kitu-Turnen in 
Tecknau. 

 

MuKi / VaKi: 

Hast du Lust und bist motiviert mit unseren kleinsten Turner/-innen ab 2.5 Jahren bis zum 

Kindergarten sowie den sportlichen Mamis, Papis, Grosis etc. lässige Stunden in der Halle 

zu verbringen? Geturnt wurde bisher am Dienstagmorgen, die Stunden könnten aber auch 

an einem anderen Wochentag stattfinden. Gesucht wird eine neue Hauptleitung, welche 
die Planung und Durchführung übernehmen möchte.   

Vorkenntnisse sind keine nötig. Es muss nur bis Ende 2023 ein Muki-Grundkurs besucht 
werden. 

 

 

Kitu: 

Bist du interessiert, motivierte und begeisterungsfähige Kinder im Kindergartenalter zu 

bewegen und ihnen die Freude am Turnen auf spielerische Weise zu übermitteln? Dann bist 

du die richtige Person! Wir suchen eine oder mehrere Hilfsleiter/-innen, welche Nicole 

Kaufmann bei der Durchführung der Turnstunden jeweils Donnerstags von 16.30 – 17.30 

Uhr unterstützt. 

Vorkenntnisse sind keine nötig, auf Wunsch kann ein J&S-Leiterkurs besucht werden. 

 

Interessiert? Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme. Gerne beantworten 

wir deine Fragen, beraten dich wegen deinen künftigen Aufgaben und zeigen 

dir spannende Weiterbildungsmöglichkeiten. Selbstverständlich begleiten wir 
dich bei der optimalen Übernahme der neuen Leitertätigkeit. 

Muki: Martha Binggeli, Tel: 079 628 75 72 

Kitu: Nicole Kaufmann, Tel: 079 577 18 43 / nicole_schaub@bluewin.ch 

 



«Värsli- und Gschichtli-Morge

mit de Chlinschte»
Kleinkinder bis 4 J
unseren «Värsli- und Gschichtli-Morge» mit M zu 
besuchen.
Jeweils einm ( April, Juli und August)
von 10.00 – 10.45 Uhr in der Bibliothek Gelterkinden.

Daten 2023
09. Januar
06. Februar
20. März
08. Mai
05. Juni
04. September
16. Oktober
06. November
04. Dezember

www.bibliothek-gelterkinden.ch
  bibliothek



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Besuchen Sie unsere Fragestunde in der 

Bibliothek Gelterkinden, immer einmal im 

Monat am Dienstag von 16.30 bis 17.30h. 
 

Schülerinnen und Schüler geben älteren Personen 

kompetent Auskunft bei Fragen und Problemen mit 

Handy, Tablet und e-Reader. Wir bitten um einen 

Beitrag von 5.-- CHF pro Beratung.  
 

DATEN 

14. Februar   2023    30. Mai    2023 

28. März   2023    27. Juni    2023 

25. April    2023 
 

Gemeinde- und Schulbibliothek 

Sissacherstrasse 20, Tel. 061 981 43 81 
 

  

 

 

e-Reader ? 

Probleme mit  

Handy, 
 

Tablet  

oder  

E-reader ? 
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Schulung zur Bedienung eines Defibrillators 

 

Bald in jeder Gemeinde hat es öffentlich zugängliche Defibrillatoren. 

Auch wir haben seit einem Jahr einen öffentlich zugänglichen 

Defibrillator. Die Anwendung trauen sich aber nicht alle zu. Deshalb 

möchten wir der Tecknauer Bevölkerung gerne eine kostenlose 

technische Schulung anbieten, damit im Ernstfall auch richtig und 

ohne zu zögern geholfen werden kann.  In diesem Kurs wird der 

Umgang mit einem Defibrillator geübt. 

Anschliessend an die Schulung gibt es einen Apero. 
 

Ort:  Gemeindesaal Tecknau 

Datum: Donnerstag 20. April 2023 

Zeit:  19:30 – 20:30 Uhr 

Preis:  Kostenlos 

 

Anmeldung per Mail an info@hansgriederag.ch oder telefonisch 061 981 41 49 

Anmeldeschluss: 18. April 2023   

Name:    

Adresse:                                                                                                                           

Anzahl Personen:                                                                                                         

 

 

  



    

          
für Frauen und Männer ab 55 
 
Wanderung vom Donnerstag 16. März 2023   

Route: Oltingen (542) – Obertal (524) – Talweiher (504) – Rothenfluh (475) – 
 Heuelschür (463) – Säge (440)  

Wanderzeit: ca. 2 ½ Std. 

Verpflegung: Nach der Wanderung im Restaurant  Rothenfluh Säge           

Besammlung: Im Postauto nach Oltingen  

Hinfahrt: Tecknau Dorf    Bus 103  ab 11:40 Oltingen Postplatz an 11:52 
  
Rückfahrt: Säge                  Bus 102   ab 16.14 Gelterkinden.         an 16.23 
 Gelterkinden     Bus 103   ab     16:40 Tecknau Dorf an 16:47 
 
Fahrkosten: U-Abo und GA           =        ohne Kosten                                                                          
 ½ Tax-Abo:   Hinfahrt   = Zone 2     = Fr.    3.10   
 ½ Tax-Abo Rückfahrt = Zone 2                  = Fr.     3.10 
 Ganzes Billett Hinfahrt   = Zone 2     = Fr.     4.70  
 Ganzes Billett Rückfahrt = Zone 2     =        Fr.     4.70 
 

Wanderleitung: Walter Gerster, Tel. 061 981 46 21 und Bruno Rieder. Tel. 061 981 43 35  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Wanderung vom Donnerstag 20. April 2023 

Route:  Therwil Bahnhof  (314) - Lindenfeld (324) - Eggfeld (373) - Bättwil (359) 
Witterswilerhöhi (393) – Ettingen (313)  

 

Wanderzeit: ca. 2 ½   Std. 

Verpflegung: Nach der Wanderung im Restaurant zur Waage Ettingen  

Besammlung: Bahnhof Tecknau    10:45 Uhr    
 
Hinfahrt: Tecknau Bhf. S3 ab 10.55 Basel an 11.27 
 Basel Tram            10  ab 11.42 Therwil  an 12.05 
 
Rückfahrt: Ettingen Tram 10  ab 17.09 Basel an 17.39 
 Basel S3  ab  18.01 Tecknau an 18.32 
         
Fahrkosten: U-Abo und GA           =        ohne Kosten                                                       
 ½ Tax-Abo:     Tageskarte     = Fr.  12.10   
 Ganzes Billet   Tageskarte    = Fr.   18.70 
 
Wanderleitung: Martha Binggeli Tel. 061 981 42 30 und Myrta Scherer Tel. 061 981 50 53 
 
 

Achtung: Mai W anderung findet eine Woche früher 
statt. Neues Datum 11.05.23 


